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fi« itotiiw ölt««
,,&dju1j il«« JttMtôtuiUigott fesi #t««tiw"

var bettï <$««#«tt iiiti« iit £#$«*»
^ (ton.)

3tt bec grühjabtSfeffton 1903 hoben Saumeifter
93lattner unb 6 SÎtttunterzeichner bent ©rofjen State beS

StantonS Suzern folgenbe SDtotion eingeteilt:
„©er SRegierungSrat wirb eingelabeit z" unter»

jucken unb SBertdjt unb Antrag zu fieüen, wie bei
©treitangelegenheiten bie Arbeitswilligen wirffam ge=

fchüfct werben lönnen."
Am L ©ezember abbin fambiefe SDiotion im ©rofjen

State jur Sebanblung unb würbe üom Snitianten Sau»
meifier ©latiner wie folgt begrünbet:

@3 banbelt ftcb nicht barurn gegen ©treitS ober
Lohnbewegungen als foldje ©turrn ju laufen, wir
Wiffen, bafj baS nichts nü§en würbe.

SEBaS wir anftreben, was wir »erlangen, ift, baß ge»

wiffe §anblungen, bie bei ©treifs immer häufiger üor»
tommen unb §anbtungen, bie für ben gefunben SDten»

fd^enoerftanb ein Vergehen bebeuten, bom ©uchftaben
beS ©efefceS aber bei uns, toie eS fdbeint, nid^t erreicht
werbén, in $ulunfi »erboten be^w. beftraft werben.

©Sift bieS baS ©orgehen ber ©treilenben
gegenüber ben Arbeitswilligen.

SBaS gefd&iebt unb wie gebt es z"?
©treitS unb Lohnbewegungen waren fchon lange an i

ber ©ageSorbnug, fie finb eSljmte unb fte werben eSj
in gulunft fein. Auch im SutunftSftaat wirb geftreitt j

werben.
Aber es gibt ©treit unb ©treifl
©ie Arbeiterfcbaft griff früher zum ©treil, auch ohne

bofs fie organiftert war, um ÜKifjftänbe ju befeitigen,
um J^ungerlöljne abzuraffen 2c.

©ie toUeltibe Stieberlegung ber Arbeit würbe in
folgen gäUen als eine Art Stotwebe »on ber Oeffent» ;

Iidhleit fanttioniert, auch Wenn ïleinere Uebetgriffe unb
©ertragSbrüc&e »orlamen.

®a ftunben bie Arbeiter wie ein SJtann auf unb
eine §e|e auf bie Arbeitswilligen War nicht nötig.

SBie aber unb warum wirb heutzutage geftreitt?
Seine Stebe »on ^»ungerlöbnen ober SJtiiftönben.

@8 wirb geftreitt um beS ©treileS willen; eS wirb ge»

ftreift, um bem Weiftet ben Weiftet ju zeigen ; eS wirb
geftreitt,, um nicht eine gute ©eiegenbeit ju »erpaffen,
bem Arbeitgeber etwas abzunötigen; es wirb geftreitt,
um ben Arbeitgeber ju zwingen, biefen ober jenen Ar»
better nid^t zu entlaffen; eS wirb geftreitt, wenn ein
©ernegrofj »on fich reben ober ftbreiben machen will;
eS wirb geftreitt, um bie Organifation zu probieren
unb eS wirb geftreitt, wenn eS rebolutionären ©lementen
pafft, bie Aröeiterfd^aft für ihre gwecte Z« ntifjbrauchen.

Unb was gefdhiebt nun bei einem foldjen ©treit
©ie Arbeiter finb nicht alle Jpifclöpfe. ©ie ruhigem,
bie befonnenen Arbeiter, bie ^wifchen Stecht unb Unrecht
untetfd&eiben, bie wollen nicht ftreiten, bie möchten
arbeiten.

©er ©treit ift aber ertlärt unb webe bem, ber nicht
mitmacht- -

Wenn Sweben nicht genügt, fo wirb ©e»

wait angewetibet.
©8 ift ja ©treit unb ba ift alles erlaubt. ®ie

Streiter tun, als ob fie »on ber De-ffentlid&teit
als triegfübrenbe Wa «ht ait er tan nt wären.

©ie oerfügen über bie ^Bewegungsfreiheit ihrer Wit»
arbeitet, fowie über bie ber Arbeitgeber.

- Sfa, meine §erren, bie ©treils finb in ein anbereS
©tabium getreten unb es ift an ber ieft, biefelben mit
anbern Augen angufeben.

@8 gibt Ausnahmen, aber in ber Siegel liegen beut»
ZUtage ben ©treifs Weber $ungerlöljne noch fonft
nennenswerte Wibftänbe zu ©runbe.

Ober will maii etwa behaupten, bie Staliener hätten
»ör 6 Sohren in Suzern aus junger geftreitt mit $r.
4.50 bis gr. 5.— ©aglobn? Ober in Siel, Sern unb
Safel mit burd^fd^rtittlich Sr. 5.— (für Waurer)?

Slattner gibt hier ein SUb beS WaurerflreileS
»on 1899 in Suzern, bei bem bie Regierung wohl
für bie Aufre<h<erl)attung ber Orbnung auf ben ©trafen
forgte, ben Arbeitswilligen abèr feinen wirlfamen ©chu|
bot, unb fonftatierte, bah biefer ©treit nur beSwegen
ihfzeniert worben war, um bie ueugegrünbete italienische

Liga z» probieren.
@r fmilbert fobann turz bie Vorgänge beim ©treit

in 93tel, wo bie Arbeit eingefteDt würbe, weil man
wäbrenb bem ©ramumbau, wo alle ©trajjjen aufgewühlt
waren, bie ©eiegenbeit, etwas zu etpreffen, nicht unbe»

nü|t »orbeigeben laffen wollte.
©aS rafche ©nbe, baS ber ©treit beim ©ingreifen

beS SlegierungStommiffärS nahm, beweift, bafe eS nur
am ©<hu| ber Arbeitswilligen fehlte, wenn ber ©treit
fo lange Dauerte.

©ie eigentliche 93eranlaffUng z" ber SJtotion aber
war ber ©penglerftreil biefeS grüblingS in Suzern.
©er ©prechenbe fchilbert eingehenb bie unerhörten 93er»

folgungen, SBeläftigungen, SRiffbanblungen, benen alle
Arbeitswilligen wäbrenb biefeS 7 SEBochen langen ©treifs
ausgefegt waren, wie alle »ertrieben würben, wie bie
Arbeitgeber befchimpft, beläftigt würben, wie äße Sor»
fteQungen bei ber Polizei unb ben SBebörben nichts
nähten, wie eS etwa 20 ©efellen fertig gebracht hoben,
einen ganzen ^anbwertSzweig beS fßlafceS 7 ©Bochen

lang lahm z" legen, wie biefe Seute eS 7 SBochen lang
ausgeholten hüben, nichts anbereS z" tun, alS mit
finanzieller Unterftü|ung ber einen Sameraben, anbete
SRitarbeiter baran zu »erbinbern, ihr SBrot zu »erbienen
unb ihren frühem Arbeitgebern zu »erunmöglichen, ihren
SSerpflichtungen nachzukommen, unb fährt bann fort:

©ennoch ift biefer «Streif refultatloS »erlaufen, reful»
tatlos wie bie SDtaurerftreifS in Suzern, SBiel, SBafel,

refultatloS wie jeber ungerechtfertigte ©treit auch «"
8uEunft »erlaufen muh unb wirb.

©o »iel über bie Art unb SEBeife, wie bie ©treitS
entftehen unb wie eS babei zugeht, unb nun fehen wir
Zu, was baS für bie babei ^Beteiligten: Arbeitswilligen,
Arbeitgeber, Streifer, bebeutet.

1. ©er Arbeitswillige.
©treilbrecher wirb biefer genannt, glei«h»iet ob er

ben ©treit hübe mitbefchlie&en helfen ober frifch Z"Ö®"
reift tum, ob organiftert ober nicht.

@r wirb befchimpft, beläftigt, mifehonbelt, »ertrieben.
©ie ©treifer ft|en über ihn Z" ©eridht unb »ollziehen
ihr Urteil, Unzählige ©giftenzert werben ruiniert auf
folthe SBeife. Sütan fteUe fich einen fjamilienbater »or,
ber 3ab*e unb Sahre beim gleichen Arbeitgeber, fozu»
fagen fürs ganze* Seben »erforgt ift. @r ffl zuftieben,
ber SWeifter aum-

SßUn wirb ©treit ertlärt. ©er gute SRann weih
nicht einmal warum. ©leich»iel, arbeiten barf niemanb.
3Ber nicht gutmütig unb freiwillig mitmacht, ber wirb
bazu gezwungen burch ©eWalttätigfeiten. ©er gamilien»
»ater muh ftreiten ober, wenn er beis nicht will, wirb
er brangfaliert bis er mit feinet Familie ben ißlafc »er»

laffen hol-
Dîiemanb beftreitet ben Arbeitern bäs Utecht, ihre

ÜRitarbeiter zum ©treilen einzulaben, ba, wo ohne
SBertragSbruch bie Arbeit niebergelegt werben barf, ob»

wohl im ©runbe auch barin etwas Unrechtes liegt.
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„Schutz der Arbeitswilligen bei Streiks"
vor dem Grobe« Rate i« Kuzer«.

^ (Korr.)

In der Frühjahrssesfion 1903 haben Baumeister
Blattner und 6 Mitunterzeichner dem Großen Rate des

Kantons Luzern folgende Motion eingereicht:
„Der Regierungsrat wird eingeladen zu unter-

suchen und Bericht und Antrag zu stellen, wie bei
Streikangelegenheiten die Arbeitswilligen wirksam ge-
schützt werden können."

Am 1. Dezember abhin kam diese Motion im Großen
Rate zur Behandlung und wurde vom Initiante» Bau-
Mttster Blattner wie folgt begründet:

Es handelt sich nicht darum gegen Streiks oder
Lohnbewegungen als solche Sturm zu laufen, wir
wissen, daß das nichts nützen würde.

Was wir anstreben» was wir verlangen, ist, daß ge-
wisse Handlungen, die bei Streiks immer häufiger vor-
kommen und Handlungen, die für den gesunden Men-
schenverstand ein Vergehen bedeuten, vom Buchstaben
des Gesetzes aber bei uns, wie es scheint, nicht erreicht
werden, in Zukunft verboten bezw. bestraft werden.

Es ist dies das Vorgehen der Streikenden
gegenüber den Arbeitswilligen.

Was geschieht und wie geht es zu?
Streiks und Lohnbewegungen waren schon lange an

der Tagesordnug, fie find es heute und sie werden es,
in Zukunft sein. Auch im Zukunftsstaat wird gestreikt!
werden.

Aber es gibt Streik und Streik!
Die Arbeiterschaft griff früher zum Streik, auch ohne

daß sie organisiert war, um Mißstände zu beseitigen,
um Hungerlöhne abzuschaffen ?c.

Die kollektive Niederlegung der Arbeit wurde in
solchen Fällen als eine Art Notwehr von der Oeffent-
lichkeit sanktioniert, auch wenn kleinere Uebergviffe und
Vertragsbrüche vorkamen.

Da stunden die Arbeiter wie ein Mann auf und
eine Hetze aus die Arbeitswilligen war nicht nötig.

Wie aber und warum wird heutzutage gestreikt?
Keine Rede von Hungerlöhnen oder Mißständen.

Es wird gestreikt um des Streikes willen; es wird ge-
streik, um dem Meister den Meister zu zeigen; es wird
gestreikt, um nicht eine gute Gelegenheit zu verpassen,
dem Arbeitgeber etwas abzunötigen; es wird gestreikt,
um den Arbeitgeber zu zwingen, diesen oder jenen Ar-
bester nicht zu entlassen; es wird gestreikt, wenn ein
Gernegroß von sich reden oder schreiben machen will;
eS wird gestreikt, um die Organisation zu probieren
und eS wird gestreikt, wenn es revolutionären Elementen
paßt, die Arbeiterschaft für ihre Zwecke zu mißbrauchen.

Und was geschieht nun bei einem solchen Streik?
Die Arbeiter sind nicht alle Hitzköpfe. Die ruhigern,
die besonnenen Arbeiter, die zwischen Recht und Unrecht
unterscheiden, die wollen nicht streiken, die möchten
arbeiten.

Der Streik ist aber erklärt und wehe dem, der nicht
mitmacht. Wenn Zureden nicht genügt, so wird Ge-
walt angewendet.

Es ist ja Streik und da ist alles erlaubt. Die
Streuer tun, als ob sie von der Öffentlichkeit
als kriegführende Macht anerkannt wären.

Sie verfügen über die Bewegungsfreiheit ihrör Mit-
arbeit«, sowie über die der Arbeitgeber.

- Ha, meine Herren, die Streiks sind in ein anderes
Stadium getreten und es ist an der Zeit, dieselben mit
andern Augen anzusehen.

Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel liegen heut-
zutage den Streiks weder Hungerlöhne noch sonst
nennenswerte Mißstände zu Grunde.

Oder will man etwa behaupten, die Italiener hätten
vör 6 Jahren in Luzern aus Hunger gestreikt mit Fr.
4.50 bis Fr. 5.— Taglohn? Oder inBiel, Bern und
Basel mit durchschnittlich Fr. 5. — (für Maurer)?

Blattner gibt hier ein Bild des Maurerstreikes
von 1899 in Luzern, bei dem die Regierung wohl
für die Aufrechterhaltung der Ordnung aus den Straßen
sorgte, den Arbeitswilligen aber keinen wirksamen Schutz
bot, und konstatierte, daß dieser Streik nur deswegen
inszeniert worden war, um die neugegründete italienische
Liga zu probieren.

Er schildert sodann kurz die Vorgänge beim Streik
in Viel, wo die Arbeit eingestellt wurde, weil man
während dem Tramumbau, wo alle Straßen aufgewühlt
waren, die Gelegenheit, etwas zu erpressen, nicht unbe-
nützt Vorbeigehen lassen wollte.

Das rasche Ende, das der Streik beim Eingreifen
des Regierungskommissärs nahm, beweist, daß es nur
am Schutz der Arbeitswilligen fehlte, wenn der Streik
so lange dauerte.

Die eigentliche Veranlassung zu der Motion aber
wär der Spenglerstreik dieses Frühlings in Luzern.
Der Sprechende schildert eingehend die unerhöhrten Ver-
folgungen, Belästigungen, Mißhandlungen, denen alle
Arbeitswilligen während dieses 7 Wochen langen Streiks
ausgesetzt waren, wie alle vertrieben wurden, wie die
Arbeitgeber beschimpft, belästigt wurden, wie alle Vor-
stellungen bei der Polizei und den Behörden nichts
nützten, wie es etwa 20 Gesellen fertig gebracht haben,
einen ganzen Handwerkszweig des Platzes 7 Wochen
lang lahm zu legen, wie diese Leute es 7 Wochen lang
ausgehalten haben, nichts anderes zu tun, als mit
finanzieller Unterstätzung der einen Kameraden, andere
Mitarbeiter daran zu verhindern, ihr Brot zu verdienen
und ihren frühern Arbeitgebern zu verunmöglichen, ihren
Verpflichtungen nachzukommen, und fährt dann fort:

Dennoch ist dieser Streik resultatlos verlaufen, resul-
tatlos wie die Maurerstreiks in Luzern, Biel, Basel,
resultatlos wie jeder ungerechtfertigte Streik auch in
Zukunft verlaufen muß und wird.

So viel über die Art und Weise, wie die Streiks
entstehen und wie es dabei zugeht, und nun sehen wir
zu, was das für die dabei Beteiligten: Arbeitswilligen,
Arbeitgeber, Streiker, bedeutet.

1. Der Arbeitswillige.
Streikbrecher wird dieser genannt, gleichviel ob er

den Streik habe mitbeschließen helfen oder frisch zuge-
reist kam, ob organisiert oder nicht.

Er wird beschimpft, belästigt, mißhandelt, Vertrieben.
Die Streiker sitzen über ihn zu Gericht und vollziehen
ihr Urteil. Unzählige Existenzen werden ruiniert aus
solche Weise. Man stelle sich einen Familienvater vor,
der Jahre und Jahre beim gleichen Arbeitgeber, sozu-
sagen fürs ganze Leben versorgt ist. Er ist zufrieden,
der Meister auch.

Nun wird Streik erklärt. Der gute Mann weiß
nicht einmal warum. Gleichviel, arbeiten darf niemand.
Wer nicht gutmütig und freiwillig mitmacht, der wird
dazu gezwungen durch Gewalttätigkeiten. Der Familien-
Vater muß streiken oder, wenn er däs nicht will, wird
er drangsaliert bis er mit seiner Familie den Platz ver-
lassen hat.

Niemand bestreitet den Arbeitern däs Recht, ihre
Mitarbeiter zum Streiken einzuladen, da, wo ohne
Vertragsbruch die Arbeit niedergelegt werden darf, ob-
wohl im Grunde auch darin etwas Unrechtes liegt.
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SBettn aher ein Sölann nicht mitmachen Windei eg, öap
et gufrie&en üttb bon ber ©runblofïgfeit unb Augfldhtg*
lofigteit beg Streitg übergeugt ift, fei eg, bap er bag
Streiten bereitg fatt hat, bann |ot niemonb bog Steigt,
ihn weiter gu beläftigen, noch weniger gu miphanbetn.
@r hat beutiidh jeinen SBiUen tunbgegeben, bap er at*
Seiten unb nicht ftreiten will unb ba hat er gweifellog
bog Stecht auf Sdhu| feiner .^Bewegungsfreiheit,.' auf
Sdhu| bor jeher SBetäftigung.

Sie Arbeiterpreffe tut bei jebem Streif, alg ob bie
Streitenben bag „arbeitenbe SBoït" bilbeten. Sem ift
üichtfp. Sie $aï)l ber StcbeitSwiCCigen ift bei bèn

beutigen Sportftreilg biet grôper alg man gewöhnlich
glaubt. Aber man fte|t fie nicht. Sie berîriedben ftd)
ober. reifen ab. Sag wiffen wir Arbeitgeber äm beftett.
$u ung tommen fie, mit un§ reben fie unb bedangen
S$u|. Sie Seute wiffen nicht, woran fie ftnbl. Ser
©oben wadelt ihnen unter ben güpen, wenn fie feljen,
ba| man fie firäftog berfotgen, bebroben, miphanöeln
tann. Sie fühlen fid) fçhu|log, bogelfret unb oetfiecfen
fidb ober reifen ab.

Sßunwirb man einwenben, biefe Seute werben ja
unterfiüpt bon bèr Arbeitèrorganifattpn. ^ang red^t,
aber nur, wenn fie jtdh ben Streitern onfd^Iiefsen. Sa»
mit haben fie aber eben ihren Ißjap eingebüßt. Sobann
reidpt biefe Unteiftüpung nidpt Weit, befonberg wenn
man bebentt, bap ber Arbeiter beim Siichtgtun eher
metjr Auggaben hat alg beim Arbeiten. Auch ift beim
Abfangen ber Ülrbeiigwilligen nicht bie Unterftüpicng,
bie man ihnen üerfpricht, augfcblaggebenb, fonbern bie
bamit berbunbene JSinphÛdhterùng,Öic Srobungen unb

©été |öib ; ^îéfe Untteçfiit^ngçn atuft
wieber anbern Arbeitern aug ber $af<he genommen, fobap
bie Wrbeitetf^äft alg foïçbe bo® 'bèn. Sdhàoén tragi!

JRun wirb man einwenben, bie fBebpoIjleti, bie,2Rip=
Sanbelten foflen ben Stichtee anrufen; eg feien ja fdhon
^efe|e bOj um foldhe Selitte gu beftrafen. n

©ewig; bag tönnen fie; aber bag nüpt beïantttlich
erft etwag, wenn man Mutige Stopfe borweifen -tann,
uttb biefeg 93eweigmittel abguwarten ift nicht jebermanng
Sache. Samit ift bem ArbeitgwiHigen nicht geholfen,
abgefehen babon, bog in ben meiften gälten bie gehl*
baren überhaupt ungreifbat finb. Ober hätten' wir im
Sabre 1897 bie paar hunbert Stäliener einflageu follen

SRan tönnte übtigeng mit mehr Stecht bert Strei*
fenben auf ben gibitweg betweifen. @r foU ben Ar*
beitgwiUigen ober ben Arbeitgeber, bem er etWag an*
haben will, einflagen, ftatt fiep auf ben Strieggfufj gu
fteUen unb bag gauftrecht anguwenben.

Aber ich frage: SBarunt hot man ein Haftpflicht»
gefep, ein gesbrifgefeh unb anbete Arbeiterfdhupgefefce
gefchaffen,, wenn man bej ben çhronifch geworbenen
Streitfällen bie otelen Arbeitswilligen bogelftei unb
fchu|log bem böfen SBiHen ihrer ÜRitmenfchen überlädt?

3Ran macht Arbeiterfchupgefepe, bie biel weniger I8e*
redptigung unb ,93ebeututtg hoben, alg bie gefeplicpen
95eftimmungen gumSdhupe ber Arbeitgwitligen, bie wir
tierlangen.

SSfag gebeutet g, SB. bie freie Samätaggftunbe für
ben .Arbeiter gegenüber bem Schaben, ben er nicht nur
in fmangieUer, fonbern auch anbern SBegiehungen
erlèibet, wenn er auch nur. einmal einen mutmiüigen
unb begpalb erfolglofen Streit mitgumachen gegwungen
Wirb, ober wenn er, weil er nicht mitmachen wiQ, mit
feiner fjamilie ben ißlap berfaffen, anbergwo Arbeit
fuchen unb bielleicht längere 3®'t ohne Arbeit bleiben
mufj, währenb er bei feinem frühem Arbeitgeber biel*
leicht bauêrnb fohnenbe Arbeit gehabt hätte?

Unb in^biefen gall fommt bei ber he"li0m Streit*

wut jeber. @g mug gut gehen, wenn bie SReilje nicht
mehrmalg an ihn tommt.

' '

S«h fage, i eg ift nicht recht, ba| ein Arbeiter beläftigt
werben barf, wenn er fleh felbft einem gerechtfertigten
Streit tttcht anfchlie^en will, unb eg ift èrfi rechf traurig,
bap er berfolgt werben barf, wenn er bon einet» mut*
willigen Streit nichts wiffen will. rc nÇ

SRan wirb mir entgegenhalten, bäp buch wir Arbeit*
geber unfere Äollegen, bie nicht parieren, mapregeln.
Sa, bag tun wir.

Aber erfteng ift eg nicht bag gleiche, ob man ft^
gufammentut unb gemeinfam einen Angriff auf bie

greipeit anberer unternimmt, ober ob man fidh ber*
einigt, um gemeinfam folche Angriffe abguwehren.

3weiteng mapregeln wir nur foldpe, bie unferen
SBerbänben angehören unb ipr gegebeneg SBort nicht
halten, wäprenb bie Streiter auch unb befonberg bie
9tichtorganifierten plagen. ' l ; r; ».'niwsändali

Unb britteng prügeln wit biefe Seute nicht burdj,
fonbern Wir fchfiepen fie höchfteng aug bem Serbanbe aug.

" '
- (gortfe^unß folgt.) 'haï

r;:> cr:.:Mdnsö' -'nif rtsnsmnl
: -rr: .aTïïT^T: :s ¥ n b

*. ,^8Entfli<he

Sie ©cfonttkuflïfieiten fiie btc poepautett kr Station Stein*
laufen (gng) an bte SSattunternelmung SB. ®.hht 4^..3pg.;,V "

©ttaienlajcten in ber ffiemeiube Aori$ac|ertiern. Sie (Srfteaunfl
ber glätte unb Äopenberecpnungen für 3 Strapcnpge «« Arnolb
©onberegger, Sugeuieur tn @t. ®a£fen. -1{. 0 ct?> - • fS -• ^ 5

©fuliàtlêban in Serjerê. ©rengïerarbeiten/jcroet Srittet. an
Sltyffenegger, ©pengter, unb ein Srittel an SOluttjc, ©pengier, beibe
in ÄerjcrS ; $aä)be(fergpbei|en;ic#: Sacpbeder SBeber in,ffieräer§.

• Unt* itnb Acnbatt eine# ffiaiel)* nnb |*oiîlauie§ fiir bie ftantliäje
ffgtrpftiiube in fir^leerau (Aargau), ©amtliche Arbeiten an §.
§unstïer, Qiiumernièiftér, unb S- ßuitjifer, SÔlâurertttèifter, bètbe
in Stirdjtcerau. "• .%vttmßHsgc.t ant

SànalifctiiWi kl S8ûi^ekal6a^#
SJttari in ©t. ©allen.' :: tfs ; n 'v: stew '>b «bjÎJ.'ùf

AatlanSanban in ©tanê. Sie Sadjbederarbeiten an^. aSaum=

gartner, ®ad)becfer in ©tanl.
S®afferkrfcwpng Aeu|aufeu, Siefern unb Segen non jirîa

115 m 100 mm aBafferteitungggu&riSfjren, fomie ©rfieUung etneS
§t)branten an ®. ©igg, Sttftallateur, ®c|aff{)aufen,

éttafettbaic' hé ©u'f Éâbîtoit bl ©tauitbn ;ak". J^'^uieß*
SloHenmeiber in Sangttàn d. AIbt§. *'' V'r

Sifla kë .6rn. Sr. tefierftp te eifer itt SfraOoff. ©ärittliffie Ét*
bettert un ©übler fe ©diönenberger, Söaugefd)dft in Srabblp it!

Sßerlängerung ber Sorfürniutenleituitg im lluterborf iReigoIbgtoil.
©rabarbeiten,, Stefern unb Segen ber Sft5|ren, an Sp|§. $Iattner,
©pettgler in 9îeigolb§œtt. /s v

San eincë ©d)laucfj(iäuM)ciig in äöattiiwt=3uraitoH. ©ämtü^e
Arbeiten an gaîob ©renter, 3i"«"?rmeifter, ©i5ffiîpn=3umiîpn.

©c|nX|aug6an S8uoc|g. ©djreinerarbeiten an g. 9JÎ. Sffiprfd)
in ©leinen; ©djlofferarbetten an Sraugott Atnftab in Suo^§;
sparqueiriemen an Abplf Sffiafer in S8uoii|§; Siéfernug ber ©oben*
flatteniU» ^rqtuer #: ®ie-, Sagerftra|e. E|5,^-j®i*öli'i «4

Sie Auêbaggcrung bDu sirla öOOO Subitmeter ©eegrunb fiir
bie ©emeinbe Sfreupingeu i an ©ebr. ©nloefter. ©up in ©aifau ;
bie Auëebnnhgëarbétten an Afforbant Suiagli tn Krenjlingen. Sie
SBaggerarbeit mürbe per Sîubiîmeter »ergeben, belgteidjbft bie Aer=
fülcrnng unb Verteilung be§ SRatcriatë. i ,îwuïs0;^i?:i;

SÜSafferberforgung Aieber* unb 3Jlettmen|a8Ii. Sie. ©rfteftung
per tpiäne unb be§ Softenooranfhlageg, foibie pie SäauXeitcittg an
gngenieur SBollart in îpalunl. -

"

irböjrtl im
Sa« SBrechen »an jirfa 100 Sïubitmeter ©teine fiir bie.firdj*

gemeiube §aglc (Sujern) an Sipgi,Ariccf in ©nttiêfioti. *

Sraittage Atafcpttanbeu (äiiri#). ©rbarbeiteit an S3. StRqreello
in Uttcnberg*Snonau. 7

Sit torrcltiongarbeifen au ber S|nr unb Sitter pit bag Bau*
{a|r 1903/1901 mürben »ergeben an : 1. U. ©reminger, 91oman§=
|orn, 2. go|. Ärabolfer, ©upioil, 3. g. IReutimann, gftig|ofen,
4. Ab. Seutenegger, gftigbofen, 5. unb @. Keßer, SBeinfelben,
6. AugberaU & ©renter, SSnpnang, 7. t. §ngentobIer, Amliton,
8. g. ßeb unb g. Seffelrhtg, SOlärftetten, 9. S. 3Be|rIt, ©ftpifofett,
10. g. Sebrunner, ®o|n, Ê7ettenborf, 11. gung»^nber in tpfqn,
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Wenn aber ein Mann nicht mitmachen will, sei es, daß
er zufrieden und von der Grundlosigkeit und Aussichts-
losigkeit des Streiks überzeugt ist, sei es, daß er das
Streiken bereits satt hat, dann hat niemand das Recht,
ihn weiter zu belästigen, noch weniger zu mißhandeln.
Er hat deutlich seinen Willen kundgegeben, daß er ar-
beiten und nicht streiken will und da hat er zweifellos
das Recht aus Schutz seiner Bewegungsfreiheit, auf
Schutz vor jeder Belästigung.

Die Arbeiterpresse tut bei jedem Streik, als ob die
Streikenden das „arbeitende Volk" bildeten. Dem ist
nicht so. Die Zahl der Arbeitswilligen ist bei den

heutigen Sportstreiks viel größer als man gewöhnlich
glaubt. Aber man sieht sie nicht. Sie verkriechen sich

oder reisen ab. Das wissen wir Arbeitgeber am besten.
Zu uns kommen sie, mit uns reden sie und verlangen
Gchptz. Die Leute wissen nicht, woran sie sind. Her
Boden wackelt ihnen unter den Füßen, wenn sie sehen,
daß man sie straflos verfolgen, bedrohen, mißhandeln
kann. Sie fühlen sich schutzlos, vogelfrei und verstecken
sich oder reisen ab.

Nun wird man einwenden, diese Leute werden ja
unterstützt von der Arbeitörorganisatiyn. Ganz recht,
aber nur, wenn sie sich den Streckern anschließen. Da-
mit haben sie aber eben ihren Platz eingebüßt. Sodann
reicht diese Unterstützung nicht weit, besonders wenn
man bedenkt, daß der Arbeiter beim Nichtstun eher
mehr Ausgaben hat als beim Arbeiten. Auch ist beim
Abfangen der Arbeitswilligen nicht die Unterstützung,
die man ihnen verspricht, ausschlaggebend, sondern die
damit verbundene Einschüchterung, die Drohungen und
schliMich,Wd das Geld M; diese äerstüMlgep auch
wieder andern Arbeitern aus der Tasche genommen, sodaß
die Arbàrschàfk als solche doch den Schaden trügt!,

Nun wird man einwenden, die Bedrohten/ die Miß-
handelten sollen den Richter anrufen, es seien ja schon
Gesetze dm um solche Delikts zu bestrafen. n

Gewiß, das können sie; aber das nützt bekanntlich
erst etwas, wenn man blutige Köpfe vorweisen kann,
und dieses Beweismittel abzuwarten ist nicht jedermanns
Sache. Damit ist dem Arbeitswilligen nicht geholfen,
abgesehen davon, daß in den meisten Fällen die Fehl-
baren überhaupt ungreisbar sind. Oder hätten wir im
Jahre 1897 die paar hundert Italiener einklagen sollen?

Man könnte übrigens mit mehr Recht den Strei-
kenden auf den Zivilweg verweisen. Er soll den Ar-
beitswilligen oder den Arbeitgeber, dem er etwas an-
haben will, einklagen, statt sich auf den Kriegsfuß zu
stellen und das Faustrecht anzuwenden.

Aber ich frage: Warum hat man ein Haftpflicht-
gesetz, ein Fabrikgesetz und andere Arbeiterschutzgesetze
geschaffen,, wenn man bej den chronisch gewordenen
Streikfällen die vielen Arbeitswilligen vogelfrei und
schutzlos dem bösen Willen ihrer Mitmenschen überläßt?

Man macht Arbeiterschützgesetze, die viel weniger Be-
rechtigung und.Bedeutung haben, als die gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutze der Arbeitswilligen, die wir
verlangen.

Has bedeutet z, D die freie Samstagsstunde für
den Arbeiter gegenüber dem Schaden, den er nicht nur
in finanzieller, sondern auch in andern Beziehungen
erleidet, wenn er auch nur einmal einen mutmilligen
und deshalb erfolglosen Streck mitzumachen gezwungen
wird, oder wenn er, weil er nicht mitmachen will, mit
seiner Familie den Platz verlassen, anderswo Arbeit
suchen und vielleicht längere Zeit ohne Arbeit bleiben
Muß, während er bei seinem frühern Arbeitgeber viel-
leicht dauernd lohnende Arbeit gehabt hätte?

Und im diesen Fall kommt bei der heutigen Streik-

wut jeder. Es muß gut gehen, wenn die Reihe nicht
mehrmals an ihn kommt.

Ich sage, es ist nicht recht, daß ein Arbeiter belästigt
werden darf, wenn er sich selbst einem gerechtfertigten
Streik nicht anschließen will, und es ist erst recht'traurig,
daß er verfolgt werden darf, wenn er von einem mut-
willigen Streik nichts wissen will. s " nl)

Man wird mir entgegenhalten, daß auch wir Arbeit-
geber unsere Kollegen, die nicht parieren, maßregeln.
Ja, das tun wir. n!-:' ^

Aber erstens ist es nicht das gleiche, ob man sich

zusammentut und gemeinsam einen Angriff auf die

Freiheit anderer unternimmt, oder ob man sich ver-
einigt, um gemeinsam solche Angriffe abzuwehren.

Zweitens maßregeln wir nur solche, die unseren
Verbänden angehören und ihr gegebenes Wort nicht
halten, während die Streiker auch und besonders die
Nichtorganisierten plagen.

Und drittens prügeln wir diese Leute nicht durch,
sondern wir schließen sie höchstens aus dem Verbände aus.

' ' (Fortsetzung folgt.) -âW
' ^5?"! ìàLíff, -''m?

'Arbeits «â
Wmiliche Opiginal-Mitteilungen.^

Die Gesamtbauarbeiten für die Hochbauten der Station Stem-
Hausen (Zug) an die Bauunternehmung V. Dicht in Zug. x "

Straßenbauten in der Gemeinde Norschacherberg. Die Erstellung
der Pläne und Kostenberechnungen für 3 Straßenzüge an Arnold
Sonderegger, Ingenieur in St.Gallen. - î .5 < - "

> - ^5 ^ ^
Schulhaushan in Kerzers. SpenglerarbeiteN.zwei Drittel.an

Nyffenegger, Spengler, und ein Drittel an Münz, Spengler, beide
in Kerzers; DachdeckerapbeiteuZM Dachdecker Weber in Kerzers.

' Um- und Neubau eines Wasch- und Holzhauses für die staatliche
Pfarrpfründe in Wrchleerau (Aargau). Sämtliche Arbeiten an H.
Hunziker, ZimmerMèistèr, und I. Hunziker, MäurÄMeister, beide
in Kirchleerau.

KanalisatkM des
Bikari in St. Gallen. - ^ > -,

Rathausauban in Staus. Die Dachdeckerarbeiten an K Baum-
gartner, Dachdecker in Stans. / ^

Wasserversorgung Neuhauseu. Liefern und Legen von zirka
IIS »I IM mm Wasferleitnngsgußröhren, sowie Erstellung eines
Hydranten an G. Sigg, Installateur, Schaffhausen. " ft,.

^

Sttaßeubäu' hü Gut Wdikon PH Stallikdn. fâ". K-'Mnieli-
Bollenweider in Langnau a. Albis. '

Villa des Hrn. Dr. Eberschweiler iii Kradolf. Sämtliche Är-
beite» an Gubler à Schönenberger, Baugeschäft in Kradolfi if

Verlängerung der Dorfdrunuenleitung im Unterdorf Reigoldswil.
Grabarbeiten,, Liefern und Legen der Röhren, an Johs. Plattner,
Spengler in Reigoldswil. ^

Bais eines Mlaychhäuschens iu Waltikau-Zumiko«. Sämtliche
Arbeiten an Jakob Greuter, Zimmermeister, Gössikon-Zumikon.

Schulhausbau Buochs. Schreinerarbeiten an I. M. Wyxsch
in Steinen; Schlosserarbciten an Traugott Amstad in Buochs;
Parquetriemen an Adolf Wafer in Buochs; Lieferung der Boden-
PlMten .M Krqmer K Cie., Lagerstraße M, Zürich,'ii

Die Aushaggernng von zirka filtttt) Kubikmeter Seegrund für
die Gemeinde Kreuzlingeu, an Gebr. Sylvester. Sutz in Gaisau;
die Ansebnungsarbeiten an Akkordant Magli in Kreuzlingen. Die
Vaggerarbeit wurde per Kubikmeter vergeben, desgleichen die Ver-
Wrung und Verteilung des Materials. t .nu,-Wasserversorgung Nieder- und Mettmenhasli. Die Erstellung
per Pläne und des Kostenooranschlages« sowie hie BaukeitÜNg an
Ingenieur Botzhart in Thalwil. niisM

Das Brechen von zirka 100 Kubikmeter Steine für die Kirch-
gemeinde Haslc (Luzern) an Luigi Aricci in Buttisholz.

Drainage Maschwande» (Zürich). Erdarbeiten an B. Zkàrxello
in Uttenberg-Knonau. ^

Die Korrektionsarbeiten an der Thur und Sitter fiir das Bau-
jähr 1903/1904 wurden vergeben a«: 1. U.Gr?ming?r, Romans-
Horn, 2. Joh. Kradolfer, Buhwil, 3. I. ReutiMann, Jstighofen,
4. Ad. Lmtenegger, Jstighofen, S. H. und S. Keller, Weinfelden,
tZ. Ausderau à Greuter, Bußnang, 7. K. Hugentobler, Amlikon,
8. I. Heß und I. Kesselring, Märstetten, 9. K. Wehrli, Eschikofen,
10. I. Debrunner, Sohn, Mettendorf, 11. Jung-Huber in Pfyn,
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